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MMag. Dr. Susanne Raab 

Bundesministerin für Frauen, Familie,  

Jugend und Integration 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2020-0.832.123  

Wien, am 15. Februar 2021 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen haben am 

15. Dezember 2020 unter der Nr. 4651/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Umfang und transparente Gestaltung von Rahmenverträgen“ an mich 

gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 12: 

1. Bestehen aktuell Rahmenverträge in Ihrem Ressort? 

a. Wenn ja, mit welchen konkreten Vertragspartnern? (Bitte jeweilige 

Vertragsparteien pro Rahmenvertrag angeben) 

b. Wie viel haben wurde von diesen jeweils ausgeschöpft? 

2. Ist der Abschluss weiterer Rahmenverträge im Jahr 2021 geplant? Wenn ja, welche 

Leistungen sollen dadurch erbracht werden? 

3. Legen diese Rahmenvereinbarungen zwingend eine Höchstmenge abrufbarer 

Leistungen fest, wie dies durch das EuGH Urteil (C-216/17) bzw. der RL 2014/24/EU 

verlangt wird? 

a. Wenn ja welche und nach welchen Kriterien wurden diese bestimmt? 
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b. Wenn nein, warum wurden diese noch nicht entsprechend angepasst und welche 

dahingehenden Maßnahmen sind geplant? 

4. Welche Qualitätskriterien werden bei der Auswahl von Vertragspartnern 

berücksichtigt? 

5. Sind in den bestehenden Rahmenverträgen Klauseln bezüglich eines Verbots der 

Erbringung der Leistung durch Subunternehmern enthalten – wenn nein, warum 

nicht? 

6. Ist bekannt an welche Subunternehmen Aufträge weiter gegeben wurden und 

werden? 

7. Wie wird sichergestellt, dass Subunternehmer über die nötige Qualifikation zur 

Erfüllung der Aufträge verfügen? Wie wird dies konkret vertraglich sichergestellt 

(welche konkreten Klauseln)? 

8. Welche Monitoringmaßnahmen gibt es, um die Qualität und Kostenrichtigkeit der 

erbrachten Leistung zu bewerten? Wie wird dies vertraglich sichergestellt? 

9. Mit welchen Unternehmen hat die Bundesrechenzentrum GmbH oder die 

Bundesbeschaffungs GmbH Rahmenverträge abgeschlossen? 

10. Welche anderen Unternehmen der öffentlichen Hand schließen Rahmenverträge? 

11. Gibt es internationale bzw. europäische Standards zum Monitoring, die hier 

angewendet werden? Wenn ja, welche? 

12. Wurden in den letzten drei Jahren Rahmenverträge in Ihrem Ressort 

rückabgewickelt? Wenn ja, aus welchen konkreten Gründen? 

In meinem Vollziehungsbereich gemäß Bundesministeriengesetz 1986 idgF. wurden keine 

Verträge im Sinne der Fragestellung abgeschlossen. 

Darüber hinaus darf ich auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 4650/J 

vom 15. Dezember 2020 durch den Bundeskanzler verweisen. 

 

 

MMag. Dr. Susanne Raab
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